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5060 Hort, Kindergarten 

Text 

§ 10 

Sprachliche Frühförderung 

(1) Bei der Vorbereitung der Kinder in Kindergartengruppen auf den Schuleintritt ist insbesondere 
auf den Bereich der sprachlichen Frühförderung Bedacht zu nehmen, um die bestmöglichen 
Voraussetzungen für den Schulbesuch zu schaffen. 

(2) Bei der Sprachstandsfeststellung ist ein geeignetes, wissenschaftlich erprobtes Instrumentarium 
anzuwenden, welches eine eindeutige Aussage über den allfälligen Bedarf sprachlicher Frühförderung 
ermöglicht. 

(3) Die Rechtsträger haben dafür Sorge zu tragen, dass in den Kindergärten zumindest eine 
pädagogische Fachkraft den Lehrgang für sprachliche Frühförderung besucht. 
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